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An alle Vertragsärzte mit Genehmigung zum  

ambulanten Operieren 

EBM: Neue Zuschläge zur Förderung AOP - Angabe OPS-Kode zur Abrechnung notwendig 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Rundschreiben vom 29. Dezember 2022 informierten wir Sie kurzfristig über die Aufnahme 

neuer Zuschläge zur Förderung der Ambulantisierung durch eine höhere Vergütung ausgewählter 

Operationen in den EBM zum 1. Januar 2023. Die sieben Zuschläge nach den Gebührenordnungs-

positionen 31451 bis 31457 sind je nach durchgeführtem OPS-Kode abrechenbar. 

Bitte berücksichtigen Sie bei der Abrechnung der Zuschläge folgendes: 

 Die Zuschläge nach den GOPen 31451 bis 31457 sind gemäß Anhang 2 EBM eindeutig be-

stimmten OPS-Prozeduren zugeordnet (rund 500 OPS-Kodes), so dass hier bei der Abrech-

nung der Zuschläge die jeweils zutreffende OPS-Prozedur durch den Arzt anzugeben ist. 

 Der OPS-Kode ist direkt bei der abgerechneten Zuschlags-GOP anzugeben (KVDT-

Feldkennung 5035 „OP-Schlüssel“).  

 Derselbe Zuschlag nach den GOPen 31451 bis 31457 kann nur dann mehrfach abgerech-

net werden, wenn Eingriffe mit unterschiedlichen zuschlagsberechtigten OPS-Kodes vorlie-

gen und diese OPS-Kodes in der Abrechnung beim jeweiligen Zuschlag auch angegeben 

werden. Bei beidseitigen Eingriffen, bei denen die unterschiedliche Seitenlokalisation (L,R) 

am OPS-Kode benannt wird, kann der Förderzuschlag für jede Seite einzeln berechnet wer-

den. 

Eine Übersicht über die Zuordnung der Zuschläge zu den genannten OPS-Kodes mit deren Be-

zeichnung finden Sie auf unserer Internetseite www.kvb.de in der Rubrik Service - Mitglieder-Infor-

mationen – Serviceschreiben 2022.  



Seite 2 zum Schreiben vom 27.02.2023 

Beispiele für die Förderung ambulanter Operationen und weitere Informationen gibt die Kassenärzt-

liche Bundesvereinigung auf Ihrer Internet-Themenseite „Ambulantes Operieren“ 

(https://www.kbv.de/html/ambulantes_operieren.php). 

Freundliche Grüße 

gez. 

Wolfgang Gierscher 

Leiter Gesamtvergütung und Honorarverteilung 


